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DER BUNDESMINlSThR 
FÜR 

AUSWÄRTIGE ANGELEGENHEITEN Wi cn I um 23 0 August 1979 

ZI. 71O-GSj79 

An den 

61 lAB 

1979 -08- 2 7 
zu 3S!J 

Herrn Präsidenten des Nationalrates 

WIE N 

Di e Abgeordneten zum Nationalrat Dr. Ermacora und Genossen haben 

am 2. Juli 1979 unter der Nr. 35/J an mich eine schriftliche Anfrage be­

treffend Regierungs-, Ressort- und VerwaltungsUbereinkommcn mit kom-· 

munisf'ischen Staaten gerichtet I welche den folgenclen Worf·lauf hat: 

1) Wieviele Staatsverträge, die nicht unter Art. 50 B-VG fallen, sind 

in der XIV. GP. mit Staaten des Warschauer Paktes abgeschlossen 

worden? 

2) Welche Gegenstände der Vollziehung haben diese Staatsverträge 

betroffen? 

3) Welche Art von Verpfiichtungen erwachsen Österreich aus solchen 

Verträgen? 

4) Nach welchem Modus können solche Verträge aufgelöst werden? 

5) Nach welchem Modus werden Streitigkeiten aus solchen Verträgen 

geschli chtet ? 
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6) Wird der zuständige Bundesminisl"er dem Nationalrat laufend ober dtln 

Abschluss der nkht nach Art. 50 B-VG abgeschlo!>senen Staatsverträge 

beri chten ? 11 

Vor Beantwortung der einzelnen Fragen ist 'Ion einem gn.m<ismzlichen 

Standpunkt zur gegenständlichen Anfrage zu bemerkl:m, dass sie sich auf 

Staat~verträge bezieht, weshalb privatrechtliche Verträge, die der IY.md allen-· 

fa Ils mi t den erw'ähnten Staaten abgesch lossen hat I ni eht inden Rahmen der 

Anfrage fallen. Außerdem kann die an den Bundesmini~ter ftir AlJswärl'ige Ange" 

legenheiten gerichtete Anfrage nur jene Staatsverträge anvisieren l die ailein 

vom Bundesminister für Auswärtige Angelegenheiten oder aber in seiner 

fUhrenden Zuständigkeit abgeschlossen wurden. 

Es darf in diesem Zusammenhang daran erinnerl werden, dass dos par­

lamentarische Kontiollrecht gemäss Art. 52 Abs. 1 B-VG hinsi chtli eh der 

einzelnen Bundesminister logischerweise auf jene 11 Gegenstände der Vo!lziehung" 

beschränkt sein muß, die dem jeweiligen Bundesminister ZlJr Besorgung liberfragen 

sind. f-linsichtlich jener Staatsverträge, die nicht unter Art. 50 B-VG falle:t 

und daher nicht der Gent:~hmlgung des NationtJlrates bedürfen, hat d0r Bundes­

.präsider.t gemäss Art. 66 Abs o ? B-VG mit Entschliessung vom 31. Dezember 

1920 (BGBl o Nr. 49/1921) folgende Organe des Bundes zum Abschluss be­

stimmter Kategori en von Staotsver~rägen ermächtigt: 

0) zum Abschluss von RegierungsUbereinkommen die Bundesregierung, 

b) zum Abschluss von Ressortubereinkommen den ressortmässig zu­

ständigen Bundesminister im Einvernehmen mit dem Blmdesminister 

fUr Auswärtige Angelegenheiten und, falis das Bundesministerium 

fUr Auswärtige Angelegenheilen ressortmässig zuständig ist I den 

Bundesminister füe Auswärtige Angelegenheiten, 

c)' zum Absch!uss von Verw<lltungsObereinkommen den ressorhnössig 

zuständigen Bl..Ii1desminister. 
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Aufgrund di es er Verfassungs lage muss davon ausgegangen werden, 

dass im Rahmen einer an den ßundesminisi'er fUr Auswärtige Angelegen­

heiten geri chteten schriftlichen A:1frage di esem nur eine Auskunftsertei­

lung hinsichtlich der folgenden Staalsverfräge obliegen kann: 

1 ~ Ver\'i'cdtungsübereinkommen bzw. Ressortübereinkommen, die er 

allein abgeschlossen hat und die gcmäss Abschnit~ B des Teiles 2 der An­

lage zu § 2 dE.".5 Bundesministedengesetzes 1973 (8GB!. Nr. 389/1973) 

einen in die Zuständigkeit des BundesministerilJms für Auswärtige Ange­

legenheiten fallenden Gegenstand der Vollziehung zum Inhalt haben. 

2. Regi erungsübereinkornmen, insowei1' dem Bun.:lesminisf'erium fOr 

Auswärtige Angelegenheiten die führende Zuständigkeit in der betreffen­

den Angelegenheit zukommt. 

Nach diesen grundsätzlichen Ausftihrungen beehre ich mich, diese 

Anfrage im ei nzeinen 'Ni e folgt zu beani'''iorten: 

Zu 1: In der XIV. GP sind mit den Staaten des Warschauer 

Paktes insgesamt 16 Staötsverträge im Sinne der Anfrage, nämli eh 15 Re·· 

gierungs- und 1 Ressortübereinkommen unter der führenden Zusrändigkeit 

des Bundesministerillms für Auswärtige Ange!eg~nheiten abgeschlossen wor­

den. 

Zu 2: Der Wortlaut dei erwähntE:n Verträge wurde - mit ALIs-

nahme eines Vertrafjs, dessen Texf dieser Allfragebeantwortung als Anlage 

2 beili egt I - im Bundesgesetzblatt kundgemacht. Bei den kundgemachten 

Verträgen handeit es sich um die in der Anlage 1 länderweise angefOhrten, 

wobei der Einfachheit halber in jedem Einzelfall angegeben ist, ob der 
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Vertrag eine l<L:ndjgungsklcusel enihält (Näheres uber die Frage der 

Auflösung unter P..;nkt 4) 0 

Zu 3: HlnsichHich der Verpflichtungen p die Österreich aus 

den erwähnten Verträgen erwachsen sind, darf auf den Wortlaut dieser 

Verträge, di e, wi e erwähnt, i In BL'ndes~JesetzblaH kundgemacht wurden 

b.zVI. in der Beilage d! eser Fragebeantwortung abgedruckt sind, ver-

w; esen werd;;;}n. 

Zu 4: Wi e aus der ßeantwortung von Punkt 2 ersichtli ch, 

enthalten 11 von den erwöh!'1ten 16 Verträgen detaillierte Kündigungs­

klauseln o Jene 5 Verträge, die keine Kündigungsk!au~el enthalten, 

werden, falls notwendig, gemäss den Normen des allgemeinen Völkerrechts 

aufgelöst werden können. Sie sind in Obereinstimmung rnit den Artikeln 60, 

61 und 62 deoS Wi ener liberd nkommcns über das Recht der Vertrclge ( 983 

der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrr:li"$ XiVoGP), 

das der Nallonalrat am 12 0 März cl,J 0 genehmigt hat, insbesondere dann 

auflösbar, wenn €:ine Vertragspartei eine erhebliche Vertragsverlerzun9 be­

geht, wenn die Vertragserfüllung unmösdich wird, weil ein zur Ausführung 

des Vertrages unerlässlicher Gegenstand vernichtet wird, oder wenn grund­

legende Änderungen der beim VerfTcgsabschluss gegebenen Umstände, die 

eine '1,'esentli Chf,) Grundloge fUr dBn Vertrag waren, ejntre~ei'i. Im Ubdgen 

können di ese Verträge selbstverständli ch auch im Ei nvernehmen der Partner 

aufgelöst werden. 

Zu 5: Die erwähnten Vertri:!ge enthalten keine Streitbeilegungs-

klausel. Sollten sich bei der DurchfUhrung der Verträge zwist.henstclOtli ehe· • 

Strei ti gkei ten er~leben, müssten dl ese gemä;;s den Nonnen des all gemel nen 

Völkerrechts beigelegt werden. Hiez\J wird auf die Grundsatzbestimrnun~des 

Art, 33 der Satzung der Vereinten Notioncn (ßGBI.Nr. 120/1956) verwie­

sen, der aHeMitgBcdstaoten der Vereinten Nc\ti0.~en .. und sämtliche von 
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der Anfrage anvi si arten Staat"en si nd Mi tg jj eder di eser Oi"gani saH on -

verpflichtet, hinsichtlich jedes Streitfalles eine friedlkhe Lösung zu 

suchen l vor allem durch Verhandlungen, Untersuchungen, Schiedsspruch, 

ger:chtliche Regelung, Anrufüng regionaler Organe oder Abkomm~n oder 

durch andere fri cdH ehe Mittel eiaener Wahl. Darüber hinaus si eht Art.66 "" . 

des bereits zHierl"en Wiener Obereinkommens über das Recht der Verträge 

vor, dass im Falle von Streitigk.::iten ober di e UngUltigkeit ,Beendigung 

und Suspendierung von Verträger. iede Streitpartei die Einleitung eines 

Verglei ehsverfahrens (unter den AlJspizi en des Generalsekretärs der Verein·· 

ten Nationen) gemöss dem A.nhang ZlJm Übereinkommen begehren kann. 

Zu 6: In dieEern Zusammenhang darf auf den nunmehr allp.ihrlich 

dem Notionalraj' vorgelegten Bericht des Bundesministers fOr A.uswärf'ige 

Angelegenheiten velwics€·n werden J der grundsätzlich auch über die im 

jeweiligen Berichtszeitraum (lbgeschlossenen Staotsvo<..:rträge im Sinne der 

gegens1andli ehen Anfmge inforrni ert". 

Anlage 1 : 

2: Anlage 
. ..>::-_-

Liste der Staatsvertdjge im Sinne der Anfrage 35/J 

Abkommen zwischen der ÖSferreichischen Bundesre-

gierL!ng und der Regierung der Tschechos!owakischen 

Soziolistisenen Republik über krimina1polizeiH ene 

Zusarr.menarbeit an d':n FIUssen Donau, M"reh und 

Thoya vom 5. Dezember 1975. 
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